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Bericht über die Landtagssitzung 
vom 13. Ok tobe r  1958 

Gestern Montagvormittag fand eine öffent
liche Sitzung des Landtages statt, nachdem der 
Landtag in corpore ain Requiemamt in der Va-
cluzer Pfarrkirche für den  verstorbenen Papst 
Pius XII. teilgenommen hatte. 

In Anwesenheit aller Abgeordneten und des 
Regierungschefs gedachte Landtagspräsident 
Dr. Hoop des verstorbenen Papstes mit folgen
den Worten:  

Bevor wir auf die Tagesordnung ein
treten, möchte ich eines Ereignisses ge
denken, das in den letzten Tagen die 
ganze Menschheit bewegt hat. 

In den nächsten Stunden wird in der 
ewigen Stadt das Oberhaupt unserer Kir
che, Papst Pius XII. zur letzten Ruhe
stätte geleitet. Ich darf es mir versagen, 
das weltumfassende Werk dieses großen 
Kirchenfürsten ausführlich zu würdigen. 
Das hat die Presse auch bei uns getan. 
Aber wenn heute die ganze Welt, selbst 
ohne Unterschied des religiösen Bekennt
nisses dem heimgegangenen Papste 
Ruhm und Bewunderung zollt, so ziemt es 
vor allem uns, als Katholiken und Liech
tensteiner noch einmal dem großen Toten 
zu huldigen und ihm letzten verehrungs
vollen Gruß zu entbieten. Wer je Papst 
Pius XII. gegenübergestanden ist, kann 
diese erhabene Gestalt nie mehr verges
sen u. bleibt für immer tief beeindruckt 
von seinen einmaligen hohen Eigenschaf
ten, seinem abgeklärten Geist und seiner 
väterlichen Güte. Unserem Lande im be
sonderen, war er in warmer Freundschaft 
zugetan und fand stets liebevolle Worte 
für unser Volk und unsere Heimat. Un
serem Erbprinzen ist er  Taufpate und 
stand damit unserem Fürstenhause nahe. 

Ich bitte Sie, meine Herren Abgeord
neten, des heimgegangenen Führers un
serer Kirche, des großen Freundes un
seres Landes und des überragenden Men
schen nochmals in einer Minute frommer 
Stille zu gedenken. 
Nach diesen eindrucksvollen Worten des 

Landtagsvorsitzenden trat der  Landtag auf die 
Tagungsordnung ein, die als ersten Punkt die 
Genehmigung des Protokolls der Landtagssit
zung vom 4. September 1958 vorsah, das hier
auf ohne Diskussion bezw. Bemängelungen ein
stimmig genehmigt wurde. 

Bei Behandlung der Landesrechnung und des 
Rechenschaftsberichtes de r  fürstlichen Regie
rung für das J ah r  1957 nahm der Landtag von 
den Berichten der Revisionsstellen und der Ge
schäftsprüfungskommission zustimmend Kennt
nis und genehmigte Landesrechnung und Re
chenschaftsbericht einstimmig. 

Anschließend befaßte sich der Landtag mit 
dem neuen Entwurf für ein Jugendschutzgesetz 
in erster Lesung. Von den Abg. Dr. M. Risch, 
Dr. Ernst Büchel und Dr. Alois Vogt, wie auch 
von Landtagspräsident Dr. Hoop und Regie
rungschef Frick wurde zur neuen Vorlage ein
gehend Stellung bezogen. (Wir werden auf die
sen Entwurf in nächster Zeit noch eingehend zu
rückkommen.) 

Bei der  zweiten Lesung des Gesetzesentwur-
teS betr. Versorgungsmaßnahmen für arbeits
scheue und liederliche Personen befaßte sich 
der Landtag mit den bei de r  ersten Lesung ein
gebrachten Aenderungsanträgen und hieß diese 

nach erfolgter Formulierung einstimmig gut, so-
daß dieses Gesetz vermutlich in der nädisten 
Sitzung verabschiedet werden kann. 

Dem Vorschlag des Abschlusses eines Kon
kordates zwischen dem Kanton Schwyz und 
de mFürstentum Liechtenstein betr. Beitragslei
stung an die Betriebskosten des Lehrerseminars 
des Kts. Schwyz in Rickenbach stimmte der 
Landtag einmütig zu, nachdem Regierungschef 
Frick hiezu eingehend Stellung genommen hat
te. Auf Grund dieses Konkordates sichert der 
liechtensteinische Staat dieser Lehranstalt künf
tig einen jährlichen Beitrag von Fr. 10 000.— zu, 
wogegen sich die Lehranstalt u. a. verpflichten 
muß, mindestens 7 Freiplätze für liechtensteini
sche Seminaristen ständig freizuhalten. (Wir 
werden über die näheren Konkordatsbestim
mungen noch eingehend berichten.) 

Unter Punkt 6 behandelte der Landtag den 
Entwurf einer Regierungsverordnung betr. die 
Ergänzung des Subventionsreglementes vom 23. 
8. 1956. Diese Verordnung legt künftig die .Sub
vention für Kläranlagen in dem Sinne fest, xlaß 
für sog. mechanische Kläranlagen 40ü/o und für 
sog. mechanisch-biologische Anlagen eine 50-
prozentige Subvention gewährt wird. 

Eine Subvention von 30% für eine Kartoffel
dämpfanlage an den Liecht. Bauernverein wur
de diskussionslos bewilligt. 

Als 8. Punkt der Tagesordnung behandelte 
der Landtag den Bericht des Verwaltungsrates 
der AHV für das Jahr 1957, über  den der Abg. 
Dr. Alois Vogt ausführlich referierte. Wir  müs
sen uns im Rahmen dieses Berichtes mit der 
Feststellung begnügen, daß der Landtag Bilanz 
und Betriebsrechnung der AHV für das Jahr  
1957 in der gestrigen Sitzung einstimmig gut
hieß und genehmigte, werden aber  demnächst 
hierauf noch ausführlich zurückkommen. 

Als letzten Punkt behandelte der Landtag das 
Gesuch der Gemeinde Eschen betr. Subvention 
für Entwässerungs-Pumpwerke. 

Nachdem Landtagspräsident Dr. Hoop das Ge
such der Gemeinde Eschen verlesen hatte, eröff
nete der Abg. Leo Gerner die Debatte mit nach
stehenden" Ausführungen: 

Nachdem sich, wie Ihnen allen bekannt ist, 
bei. der Entwässerung des Eschner Rietes die 
Errichtung von Pumpstationen für die Abfuhr 
des Drainagev/assers a l s  unumgänglich not
wendig erwiesen haben, entstand auch die Dis
kussion über die Subventionserteilung für sol
che Anlagen. 

Grundsätzlich werden gemäß Subventions-
reglemunt für Drainagen der Kosten durch 
das Land übernommen. 

Ueber Ersuchen der Gemeindevorstehung 
Eschen ha t  sich der  Landtag bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt bereit, erklärt, a n  die Erstel
lungskosten der Pumpwerke einen Beitrag von 
50% zu gewähren. In der Gemeinde Eschen 
iierrscht allgemein die Ansicht, beim Bau der  
Vorfluter (Kanal und Esche) sei auf das Esch-
nerriet zu wenig Rücksicht genommen worden, 
/ionst könnte das Riet auf natürlichem Wege  
drainiert werden. Die Gutachten der  eingesetz
ten Kommissionen, sowie das Obergutachteri 
von Herrn Prof. Ing. Zollighofer und die Be
rechnungen von unserem Bauamt haben diese 
Vermutungen glaubwürdig widerlegt. 

Sie haben damit bewiesen, daß der größte 
Teil des Eschner Rietes nur mit künstlichen 
Vorfluter, den neuerstellten Pumpwerken, ent
wässert werden kann. Die Erstellung der Drai
nage auf künstlichem Wege  kommt wesentlich 
teurer als eine Drainage mit natürlichem Ge
fälle, weil bei der Drainage mit  Pumpwerken 
die Sammelleitungen 3—4 m tief vorverlegt 
werden müssen, um ein größeres Gebiet an  ei
nem bestimmten Punkt zusammenzuführen. Zu

dem kommt die Erstellung der Pumpwerke mit 
den ewigen Pump- und Wartungskosten. 

Die Gemeinde Eschen hat  seinerzeit wesent
liche Beiträge für Kanal und Esche geleistet in 
der Hoffnung, das Riet für Generationen hinaus 
vor der Versumpfung gerettet zu wissen. Lei
der war  dem nicht so. 

Jeder  Landesteil hat  seine Nöte und ist be
rechtigt, wenn ihn die Not drückt, vom Staate 
Hilfe zu fordern. Mir ist bekannt, daß im Lau
fe der nächsten Jahre  'noch andere Gebiete 
durch Pumpanlagen entwässert werden müs
sen, so z. B. das Maurer- und Schellenberger 
Riet. Auch diese Gemeinden werden auf den 
gleichen Subventionssatz Anspruch erheben, 
wie e r  der Gemeinde Eschen gewährt wird. Mir 
scheint, es ist ein Gebot der Gerechtigkeit, vom 
Staat aus in solchen Fällen mit einer großzügi
gen Subvention zu helfen. 

Die Drainage-Gestehungskosten sind im Lau
fe der letzten 10 Jahre ebenfalls bedeutend ge
stiegen, sodaß eine Erhöhung des Subventions
satzes bestimmt zu befürworten wäre. Wir  dür
fen dabei ein Moment nicht außer Acht laäsen, 
daß auch bei uns jährlich- bedeutende Flächen 
guten und besten Kulturbodens der Ueberbau-
ung anheimfällt und daß dafür nur  durch die 
noch vorhandenen Rietflächen Ersatz geleistet 
werden kann. 

Wenn  wir die Subventionssätze der benach
barten Schweiz und von Vorarlberg verglei
chen, dann verhalten sich dieselben wie folgt: 

Das Land Vorarlberg sieht für Drainagen mit 
oder ohne Pumpanlagen 70% Landessubven
tion vor. 

In der  Schweiz hatten für die Rhein- und 
Linthebene folgende Sätze Geltung: 

Bund Kanton Gemeinden 
Gesamüneliorationen 60% 25% 7Vzc/c 

Die neue Regelung sieht folgende Sätze vor: 
Bund Kanton 

Talgebiete 30% 35% 
Berggebiete 35% 40% 

Unter Gesamtmelioration ist Entwässerung 
und nachfolgende Bodenzusammenlegung zu 
verstehen. 

Wird  nun entwässert ohne nachfolgende Bo
denzusammenlegung, so schwanken die Sätze 
von Bund Kanton zwischen 20—25%. 

Auch in unserem Lande wäre es an  der Zeit, 
die Subventionsansätze, prozentual von der 
Durchführung der Bodenzusammenlegung ab
hängig zu machen, wie das in unseren Nachbar
staaten geschieht. 

Meine Herren, ich glaube, daß es nicht schwer 
fallen sollte, dem Gesuch der Gemeinde Eschen 
zum größten Teil entsprechen zu können. 

Nach einem Votum des Abg. Oehri (Mauren) 
der sich für das Gesuch der Gemeinde Eschen 
einsetzte, äußerte sich der  Abg. Ernst Büchel 
wie folgt: 

Die Gemeinde Eschen ersucht den Landtag, e r  
wolle die Kosten des Baues der beiden Draina-
gepumpwerke zu 100% übernehmen. Die Ge
meinde Eschen glaubt, daß das Land die 
Pflicht habe, dies zu tun, weil, wie sie sagt, der 
Kanal nicht nach dem Projekt gebaut worden 
sei, wie solches der Volksabstimmung vorge
legt worden sei, Auf Grund des Gutachtens des 
Bauamtsleiters, Herrn Ingenieur Hartmann, 
vom Februar 1957 und auf Grund des Obergut
achtens des Herrn Prof. Zollikofer vom 6. Au
gust 1958 können wir feststellen, daß den da
maligen Landesbehörden ein Vorwurf nicht ge
macht und daß von irgendeinem Verschulden 
der Landesbehörden nicht gesprochen werden 
kann. Infolgedessen kann  auch nicht von ei
ner Pflicht des Landes, die Baukosten der Drai-
nierungswerke zu 100 % zu übernehmen, und 
von einem Recht der Gemeinde Eschen, die 
100% ige Subventionierung zu fordern, nicht 

reden. Auch dann, wenn der Kanal nach dem 
Projekt Nesper gebaut worden wäre, hät te  die 
Gemeinde Eschen ihr Riet nicht ohne Pumpwerk 
entwässern können. 

Dies soll aber den Landtag nicht hindern, die  
Entwässerungswerke mit höheren Beiträgen als 
wie bisher zu fördern. Die Verbesserung des 
landwirtschaftlichen Bodens ist sehr wichtig. 
Der Boden ist eine der Voraussetzungen eines 
gesunden Bauerntums. Was wir für die Ver
besserung des Bodens tun, soll uns nicht reuen. 

Wie soll nun die Rietentwässerung gefördert 
werden? Die Gemeinde Eschen ersucht um eine 
100%ige Subventionierung der Pumpwerke. Da
gegen nun sprechen verschiedene Gründe. 

Es gibt ein altes Sprichwort: W e r  zahlt, be
fiehlt. Dieses Sprichwort gilt auch heute noch. 
Wenn das Land die Kosten des Baues der 
Pumpwerke zur Gänze bezahlt, so muß das Land 
von der Gemeinde Eschen bezw. von der Riet-
entwässerungsgenossenschaft Eschen verlan
gen, daß sie dem Land das Eigentum an den 
Eschner Pumpwerken überträgt, dann muß der 
Landtag zugleich bestimmen, daß in Zukunft 
nur  noch der Landtag den Bau eines Drainage-
Pumpwerkes beschließen kann, und nicht mehr 
die Versammlung der Grundbesitzer, wie bis
her. Dann können in Zukunft die Grundbesitzer 
auf die. Entwässerung ihrer Grundstücke keinen 
unmittelbaren Einfluß mehr nehmen. Dies alles 
würde der Autonomie der Gemeinden und der 
Freiheit des Eigentums schaden. 

Ein weiterer Grund, der gegen eine 100%ige 
Subventionierung der Pumpwerke spricht, ist 
folgender. Wenn das Land die Baukosten der 
Pumpwerke zu 100% bezahlt, so wird die Sorge 
der Grundbesitzer um die Pumpwerke nach
lassen. Das wäre aber nicht gut. Wir  dürfen 
die Griindibesitzer aus der Sorge um die Pump
werke und aus der Verantwortung für die 
Pumpwerke nicht entlassen. 

Da Hilfe gerechtfertigt, eine 100%ige'Ueber-
nahme der Kosten der Pumpwerke aber nicht 
ratsam ist, stelle ich folgenden Antrag: 

Es werde in Abänderung des Subventionsre
glements die Subvention für Drainagen neu mit 
40% und die Subvention für Drainagepump-
werke mit 7a der Baukosten festgesetzt. 

Der Abg. Dr. Alois Vogt führte anschließend 
aus, daß er einen Vorschlag der Regierung an  
den Landtag betr. die Erledigung dieses Gesu
ches sehr vermisse. Er sehe darin eine große 
Gefahr, wenn für solche Gesuche die Begrün
dung der Exekutive fehle. Er beantrage daher 
Rückweisung an die Regierung zwecks eines 
Vorschlages, mit dem sich dann der Landtag 
näher befassen könne. 

Gegen diesen Antrag wurde nicht oppo
niert. 

Bevor jedoch der Landtag den Antrag des 
Abg. Dr. Vogt guthieß, wandte sich Regierungs-
Chef Frick mit folgenden Ausführungen an die 
Herren Abgeordneten: 

Herr Präsident, meine Herren! 
Die Notwendigkeit der  massiven Unterstüt

zung der Landwirtschaft durch das Land ist un
bestritten und allgemein anerkannt. Wenn wir 
das Subventionsreglement aus dem Jahre  1956 
durchsehen, so stellen wir fest, daß der Land
wirtschaft auf verschiedenster Weise und mit 
Einsatz bedeutender Mittel geholfen wird. Es 
ist auch zweifellos richtig, wenn das Land vor  
allem zur Verbesserung des Bodens wesentlich 
beiträgt, denn dadurch wird im wahrsten Sinn 
des Wortes die Grundlage verbessert. 

Aber auch hier ist es angezeigt, Maß zu hal
ten. Im Jahre  1955 ha t  der  Landtag von der Re
gierung eine Vorlage für ein Subventionsregle
ment verlangt, nachdem die Abgeordneten ein
gesehen hatten, daß das jeweilige freie Aus
handeln der Sifbventionssätze im Landtage zu 
Ergebnissen führen würde, die nicht mehr be
friedigend wären. 1956 kam das Reglement zu 
stände. 

Heute stehen nun die Subventionsansätze für 
Entwässerungsanlagen erneut zur Diskussion. 
Für die Pumpwerke werden sogar 100% ver-


